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%& REPUBLIK OSTERREICH
BUNDESMINISTERIUM FUR INNERES
| SEKTION III-RECHT

GZ.: BMI-FW1000/0584-111/2015

Herrn

Kabinettchef

Mag. Dr. Alexander Klingenbrunner
Bundesministerium fir Kunst und Kultur,
Verfassung und Medien

Wien, am 29. September 2015

MAG. DR. MATHIAS VOGL
SEKTIONSCHEF
HERRENGASSE 7

A-1014 WIEN

POSTFACH 100

per E-Mail: TEL +43-1 53126-2201

Alexander.Klingenbrunner@bka.gv.at FAX +43-1 53126-2120

mathias.vogl@bmi.gv.at

Ergeht nachrichtlich an:

Frau

Mag. Eva Gollubits
Bundesministerium fur Inneres

KBM

per E-Mail: Eva.Gollubits@bmi.gv.at

Herrn

Mag. Dr. Gerhard Hesse
Bundeskanzleramt

Leiter der Sektion V — Verfassungsdienst
per E-Mail: Gerhard.Hesse@bka.gv.at

Herrn
Mag. Mag. (FH) Konrad Kogler
Generaldirektor flr die offentliche Sicherheit

Bundesministerium fir Inneres
per E-Mail: Konrad.Kogler@bmi.gv.at

Betreff: Fremden- und Wanderungswesen
Kurzeinschatzungen betreffend Grenzubertritt durch Flichtlinge sowie
Flichtlingstransporte durch die Sicherheitsbehdrden

Kurzeinschatzungen betreffend Grenzubertritt durch Fliichtlinge

sowie Fliichtlingstransporte durch die Sicherheitsbehorden

1. Grenzubertritt durch Fluchtlinge
1.1. Sachverhalt

Tausende Flichtlinge machen sich auf den oft lebensgefahrlichen Weg um Schutz und Hilfe

in einem fremden Land zu finden und gelangen auf ihrem Weg an die &sterreichische
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Bundesgrenze. Unter ihnen befinden sich alte und gebrechliche Menschen genauso wie
Kleinkinder und Babys. Sie verfligen meist nicht einmal Gber ausreichende Mittel, um ihre

notwendigsten Grundbedurfnisse selbst befriedigen zu kénnen.
1.2. Rechtliche Kurzeinschatzung

Gemall §15 FPG benétigen Fremde, soweit durch Bundesgesetz oder durch
zwischenstaatliche Vereinbarung nicht andres bestimmt ist oder nicht anderes
internationalen Gepflogenheiten entspricht, zur rechtmafigen Einreise in das Bundesgebiet
und Ausreise aus diesem ein giltiges Reisedokument (Passpflicht). Passpflichtige Fremde
brauchen, soweit dies nicht durch Bundesgesetz, durch zwischenstaatliche Vereinbarungen
oder durch unmittelbar anwendbare Rechtsakte der Europdischen Union anderes bestimmt

ist, zur rechtmafigen Einreise in das Bundesgebiet ein Visum (,Visumpflicht").

Gemall Art. 5 Abs. 4 lit. ¢ des Schengener Grenzkodex kann ein Mitgliedstaat
Drittstaatsangehdrigen, die eine oder mehrere Einreisevoraussetzungen (u.a. Besitz eines
Reisepasses, Besitz eines Visums) nicht erflllen, die Einreise in sein Hoheitsgebiet u.a. aus

humanitaren Grinden gestatten.

Der Grenzkodex wurde als Verordnung der EU erlassen und ist daher unmittelbar
anwendbar. Wenn nicht ohnehin davon ausgegangen wird, dass er daher der nationalen
Regelung vorgeht, scheint die Regelung durchaus auch in Einklang mit den Bestimmungen
des § 15 FPG zu stehen, wenn dort auf internationale Vereinbarungen oder wie hinsichtlich

der Visumspflicht Gberhaupt auf EU-Recht verwiesen wird.

Auf Grund des gegebenen Sachverhalts gestatten die dsterreichischen Sicherheitsbehdrden
in zuldssiger Weise den Grenzubertritt aus humanitdren Grinden, auch wenn die
Betroffenen Uber keine Reisepasse oder Visa verfligen. Damit handelt es sich um keine

rechtswidrigen Grenzibertritte.

2. Flichtlingstransporte durch die Sicherheitsbehorden
2.1. Ausgangslage

Die Sicherheitsbehérden sehen sich damit konfrontiert, dass tausende Menschen unversorgt
auf dsterreichischem Staatgebiet eintreffen und die meisten von ihnen um jeden Preis nach
Deutschland wollen. Um ihrem Ziel ndher zu kommen nehmen sie es auch auf sich, den
Weg zu Ful auf der kiirzesten Strecke, die sie mitunter auch auf der Autobahn oder auf bzw.
neben Bahngleisen sehen, fortzusetzen. Wenn sie mit dem Zug ankommen, flihrt dies in

kiirzester Zeit zu einer Uberfiillung von Bahnhdfen, insbesondere des West- und
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Hauptbahnhofs sowie des Bahnhofs in Salzburg. Ohne entsprechendes Eingreifen, ware ein
geordneter Ablauf in vielen Bereichen nicht mehr aufrecht zu erhalten. Zeitweise besteht
etwa auch die Gefahr, dass der Verkehr auf der Autobahn oder der Zugsverkehr in der
Ostregion des Bundesgebietes vollstandig zum Erliegen kommt, weil etwa Bahnhdfe

gesperrt werden mussten.

2.2. Rechtliche Kurzeinschatzung

§ 27 des Sicherheitspolizeigesetzes normiert, dass den Sicherheitsbehérden die
Aufrechterhaltung der Ordnung an offentlichen Orten obliegt. Hiebei haben sie auf das
Interesse des Einzelnen, seine Grund- und Freiheitsrechte ungehindert auszulben,
besonders Bedacht zu nehmen. Nach der Judikatur des Verfassungsgerichtshofes ist Zweck
dieser Aufgabe die Wahrung geordneter, stérungsfreier Ablaufe im dufleren Zusammenleben
der Menschen an 6ffentlichen Orten (VfSlg. 4813/1964).

Die unter 2.1. dargestellt Situation zeigt deutlich, dass sich den Sicherheitsbehérden eine
gesetzlich Ubertragene Aufgabe stellt, die es — wie es das Gesetz ebenfalls vorsieht — unter

moglichster Schonung der Interessen der Betroffenen zu erflllen gilt.

Es missen MalRnahmen ergriffen werden, die mdglichst stérungsfreie Ablaufe insbesondere
im Bereich der Verkehrswege — gewahrleisten. Da sich die Fluchtlinge, wie Bilder aus den
sldostlichen Nachbarlandern und weiteren Staaten des Westbalkans gezeigt haben, von
ihrem Vorhaben nach Deutschland zu kommen, durch MalRnahmen, wie sie einer mit den
Menschrechten verbundenen Staatsgewalt zur Verfiigung stehen, nicht abbringen lassen,

werden ihnen geordnete Transportmoglichkeiten zur Verfugung gestelit.

Die Sicherheitsbehérden verfigen nicht Gber ausreichende Transportmoglichkeiten und
mussen daher vielfach auf Private zuriickgreifen, die sie bei der Erfullung ihrer gesetzlichen
Aufgabe Uber Auftrag und gegen Entgelt unterstitzten. Rechtlich gesehen handelt es sich
dabei um Verwaltungshelfer, wie sie in vielen anderen Bereichen auch zur Erfullung einer
hoheitlichen Aufgabe herangezogen werden (z.B. ein Schlusseldienst bei einer
erforderlichen Turéffnung).

Davon unberihrt bleiben Malinahmen der Lander in ihrem Zustandigkeitsbereich, wenn sie
etwa als Ausfluss ihrer Kompetenz im Armenwesen, Initiativen zur Unterstlitzung dieser

Menschen ergreifen.
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Die Kurzeinschatzungen wurden mit dem Leiter des Verfassungsdienstes des

Bundeskanzleramtes Sektionschef Dr. Gerhard Hesse abgestimmt.

Fir die Bundesministerin:

SC Mag.Dr. Mathias Vogl

elektronisch gefertigt

-4 -

www.parlament.gv.at



Signaturwert

f Hxi U3e23Syay 287 Ry % Vm{PIE NA aftiageheariwanng SR BB@/2L DVt t 8a2Kt 61 1dt AWP+HCNZIWEYS
gOGBUEoa7t BKCxR5Zr pr kp6FvPAP/ ni 8H2r wK1gmAe OXTALCEr JTvu7wd geDMVBgVni 5EKS5Mrcb93wGGECWZU
eFLAgZr Yf uzg2OK2BhmJnSx S7bV+HKIRoOAM) S+Hx 58WOhk3Ei q3N3epJgZUl 4Mr Anf Dc9f 3QHoqHAs T340L |

r QQx70R4nLaJnl 3k8Hr yWRi GDBhyhx4Bk Ebf WEHqH5+dwt Ax| y9Znt J6f vLaULVNaYQUT4u82j 7a+3ZFcMY6

PMQVEQ==

von 5

Datum/Zeit 2015- 09- 29T09: 22: 37+02: 00

CN=a- si gn- cor porat e-1ight-02, OJ=a-si gn-corporate-light-02, O=A
Aussteller-Zertifikat | Trust Ges. f. Sicherheitssystene i melektr. Datenverkehr GrbH, C=AT

Serien-Nr. 531172

Parameter et si - bka-noa-1.0

I nformati onen zur Prifung der el ektroni schen Signatur finden Sie unter:

Prifinformation https://ww. si gnat ur pruefung. gv.at. Eine Verifizierung des Ausdruckes kann bei der
ausst el | enden Behorde/ Di enststelle erfol gen.
Hinweis Di eses Dokunent wurde antssigniert.

www.parlament.gv.at



Unterzeichner Par | anent sdi rekti on

ﬁwﬁ“‘s}e
¢, .
/& @ o Datum/Zeit-UTC | 2016- 12- 05T10: 54: 55+01: 00

| Parlamentsdirektion

SIEGEL Prufinformation I nformationen zur Priufung des el ektroni schen Siegels und des

/ Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent.gv. at/si egel

NG

Hinweis Di eses Dokunment wurde el ektroni sch besiegelt.




		http://www.signaturpruefung.gv.at
	PDF-AS
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2016-12-05T10:54:55+0100
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




